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Gesetz 
zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften 

im Land Nordrhein-Westfalen -
Entfesselungspaket I 

Vom 22. März 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften 

im Land Nordrhein-Westfalen - Entfesselungspaket I 

7113 

Artikel 1 
Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 

Das Ladenöffnungsgesetz vom 16. November 2006 (GV. 
NRW. S. 516), das durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. 
NRW. S. 208) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. an Werktagen ohne zeitliche Begrenzung geöff
net sein (allgemeine Ladenöffnungszeit) und'.' 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

e) Absatz 6 wird Absatz 3. 

2. § 5 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen 
Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäu
men in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Auch 
Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen an diesem Tag 
nicht länger als bis 14 Uhr geöffnet sein." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) An jährlich höchstens acht, nicht unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Sonn- oder Feiertagen dür
fen Verkaufsstellen im öffentlichen Interesse ab 13 
Uhr bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet sein. 

Ein öffent_liches Interesse liegt insbesondere vor, 
wenn die Offnung 

1. im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märk
ten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen er
folgt, 

2. dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung 
eines vielfältigen stationären Einzelhandelsan
gebot dient, 

3. dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche dient, 

4. der Belebung der Innenstädte, Ortskerne, Stadt
oder Ortsteilzentren dient oder 

5. die überörtliche Sichtbarkeit der jeweiligen 
Kommune als attraktiver und lebenswerter 
Standort insbesondere für den Tourismus und 
die Freizeitgestaltung, als Wohn- und Gewerbe
standort sowie Standort von kulturellen und 
sportlichen Einrichtungen steigert. 

Das Vorliegen eines Zusammenhangs im Sinne des 
Satzes 2 Nummer 1 wird vermutet, wenn die La
denöffnung in räumlicher Nähe zur örtlichen Ver-

anstaltung sowie am selben Tag erfolgt. Bei Werbe
maßnahmen des Veranstalters müssen die jeweili
gen Veranstaltungen gemäß Satz 2 Nr. 1 für die 
Offnung der Verkaufsstellen im Vordergrund ste
hen." 

b) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „elf" durch die 
Angabe „16" ersetzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 4 wird aufgehoben. 

bb) Nummer 5 wird Nummer 4. 

cc) Nummer 6 wird Nummer 5. 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter ,,, sowie an Samsta
gen" gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „und an Samstagen 
nach 22 Uhr" gestrichen. 

5. § 10 wird aufgehoben. 

6. Die §§ 11 und 12 werden die §§ 10 und 11. 

7. § 13 wird§ 12 und Absatz 1 wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird in dem Textteil vor Buchstabe a 
die Angabe ,,§ 11 Abs. l" durch die Angabe ,,§ 10 
Absatz 1" ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe,,§ 12 Abs. 2" durch 
die Angabe ,,§ 11 Absatz 2" und die Angabe ,,§ 12 
Abs. 3" durch die Angabe,,§ 11 Absatz 3" ersetzt. 

8. § 14 wird§ 13 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Auf Verordnungen der örtlichen Ordnungsbe
hörden zur Freigabe von verkaufsoffenen Sonn
und Feiertagen für das Jahr 2018 im Sinne von§ 6, 
die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 22. 
März 2018 (GV. NRW. S. 172) beschlossen sind, sind 
§ 6 Absätze 1 und 4 in ihrer bis dahin geltenden 
Fassung anzuwenden." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Auf Verordnungen im Sinne von Absatz 2, die 
nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 22. März 2018 
(GV. NRW. S. 172) beschlossen werden, findet § 6 
dieses Gesetzes Anwendung." 

Artikel 2 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindest
lohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen -TVgG NRW) 

§1 
Zweck des Gesetzes, 
Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, einen fairen Wettbe
werb um das wirtschaftlichste Angebot bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge sicherzustellen, bei gleichzeitiger 
Sicherung von Tariftreue und Einhaltung des Mindest
lohns. 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher Auf
träge über die Beschaffung von Leistungen, die die Aus
führung von Bauleistungen oder die Erbringung von 
Dienstleistungen im Sinne des § 103 Absatz 1 des Geset
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBL I S. 1750, 
3245), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2017 (BGBL I S. 2739) geändert worden ist, 
zum Gegenstand haben. 

(3) Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs gelten 
die Regelungen dieses Gesetzes für alle öffentlichen Auf
träge nach Absatz 2, die Dienstleistungsaufträge im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABI. 
L 315 vom 3.12.2007, S. 1), die durch Verordnung (EU) 
2016/2338 (ABI. L 354 vom 23.12.2016, S. 22) geändert 
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worden ist, sind. Dieses Gesetz gilt auch für öffentliche 
Aufträge über Beförderungsleistungen im Sinne von § 1 
der Freistellungs-Verordnung in der im Bundesgesetz
blatt Teil III, Gliederungsnummer 9240-1-1, veröffent
lichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 4. Mai 2012 (BGBL I S. 1037) geän
dert worden ist. 

(4) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes 
sind die nordrhein-westfälischen Auftraggeber im Sinne 
von § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun
gen. 

(5) Dieses Gesetz gilt ab einem geschätzten Auftragswert 
von 25 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). Für die Schätzung 
des Auftragswerts gilt § 3 der Vergabeverordnung vom 
12. April 2016 (BGBL I S. 624), die durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBL I S. 2745) geändert 
worden ist. 

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Aufträge von 
Sektoren- und Konzessionsauftraggebern im Sinne der 
§§ 100 und 101 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen, für verteidigungs- und sicherheitsspezi
fische öffentliche Aufträge im Sinne des § 104 des Geset
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, für Konzes
sionen im Sinne des § 105 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen, für öffentliche Aufträge im Sinne 
der §§ 107, 108, 109, 116 und 117 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen. Satz 1 gilt nicht für öf
fentliche Aufträge im Sinne von § 102 Absatz 4 des Ge
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, soweit diese 
von§ 1 Absatz 3 erfasst sind. 

(7) Das Gesetz gilt nicht für öffentliche Aufträge, die im 
Namen oder im Auftrag des Bundes ausgeführt werden. 

(8) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auftrag
gebern aus anderen Ländern oder aus Nachbarstaaten 
der Bundesrepublik Deutschland vergeben werden, soll 
mit diesen eine Einigung über die Einhaltung der Be
stimmungen dieses Gesetzes angestrebt werden. Kommt 
keine Einigung zustande, kann von den Bestimmungen 
dieses Gesetzes abgewichen werden. 

§2 
Tariftreuepflicht, Mindestlohn 

(1) Bei öffentlichen Aufträgen für Leistungen, deren Er
bringung dem Geltungsbereich 

1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBL I 
S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allge
mein verbindlich erklärten Tarifvertrages, 

2. eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkun
gen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 
2009 (BGBL I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung 
für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages 
oder 

3. einer nach den§§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Ent
sendegesetzes oder nach § 3a des Arbeitnehmerüber
lassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Februar 1995 (BGBL I S. 158) in der jeweils 
geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung un
terfällt, 

muss das beauftragte Unternehmen bei der Ausführung 
des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbe
dingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähren, 
die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung ver
bindlich vorgegeben werden. 

(2) Bei öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 1 Absatz 3 
Satz 1 im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf 
Straße und Schiene muss das beauftragte Unternehmen 
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Aus
führung des Auftrags wenigstens das in Nordrhein-West
falen für diese Leistung in einem einschlägigen und re
präsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft ver
einbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den 
tarifvertraglich festgelegten Moq;üitäten zahlen und 
während der Ausführungslaufzeit Anderungen nachvoll
ziehen. 

(3) Darüber hinaus muss bei allen anderen öffentlichen 
Aufträgen im Sinne des§ 1 Absatz 2 das beauftragte Un-

ternehmen bei der Ausführung der Leistung wenigstens 
ein Entgelt zahlen, das den Vorgaben des Mindestlohnge
setzes vom 11. August 2014 (BGBL I S. 1348) in der je
weils geltenden Fassung entspricht. Satz 1 gilt nur, so
fern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. 

(4) Die in Absatz 1 bis 3 auferlegten Pflichten gelten ent
sprechend für sämtliche Nachunternehmen des beauf
tragten Unternehmens. Das beauftragte Unternehmen 
stellt sicher, dass die Nachunternehmen die in Absatz 1 
bis 3 auferlegten Pflichten ebenfalls einhalten. 

(5) Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, Kontrollen 
durchzuführen, um die Einhaltung der in Absatz 1 bis 4 
auferlegten Pflichten zu überprüfen. 

(6) Öffentliche Auftraggeber müssen Vertragsbedingun
gen verwenden, 

1. durch die die beauftragten Unternehmen verpflichtet 
sind, die in den Absatz 1 bis 4 genannten Vorgaben 
einzuhalten, 

2. die dem öffentlichen Auftraggeber ein Recht zur Kon
trolle und Prüfung der Einhaltung der Vorgaben ein
räumen und dessen Umfang regeln und 

3. die dem öffentlichen Auftraggeber ein vertragliches 
außerordentliches Kündigungsrecht sowie eine Ver
tragsstrafe für den Fall der Verletzung der in Absatz 1 
bis 4 genannten Pflichten einräumen. 

(7) Bei öffentlichen Aufträgen im Sinne von § 1 Absatz 3 
sind die gemäß § 3 von dem für Arbeit zuständigen Mi
nisterium für repräsentativ erklärten Tarifverträge sowie 
die Vertragsbedingungen vom öffentlichen Auftraggeber 
in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunter
lagen des öffentlichen Auftrags aufzuführen. 

(8) Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages die 
Voraussetzungen von mehr als einer der in Absatz 1 bis 3 
getroffenen Regelungen, so gilt die für die Beschäftigten 
jeweils günstigste Regelung. 

§3 

Rechtsverordnungen 

(1) Das für Arbeit zuständige Ministerium wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung festzustellen, welcher Ta
rifvertrag oder welche Tarifverträge im Bereich des öf
fentlichen Personenverkehrs gemäß § 1 Absatz 3 reprä
sentativ im Sinne von § 2 Absatz 2 sind. 

(2) Bei der Feststellung der Repräsentativität eines oder 
mehrerer Tarifverträge nach § 3 Absatz 1 ist auf die Be
deutung des oder der Tarifverträge für die Arbeitsbedin
gungen der Arbeitnehmer abzustellen. Hierbei kann ins
besondere auf 

1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeit
gebern unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags 
fallenden Beschäftigten oder 

2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des 
Tarifvertrags fallenden Mitglieder der Gewerkschaft, 
die den Tarifvertrag geschlossen hat, 

Bezug genommen werden. Das für Arbeit zuständige Mi
nisterium errichtet einen beratenden Ausschuss für die 
Feststellung der Repräsentativität der Tarifverträge. Es 
bestellt für die Dauer von vier Jahren je drei Vertreter 
der Gewerkschaften und der Arbeitgeber oder Arbeit- . 
geberverbänden im Bereich des öffentlichen Personen
verkehrs auf deren Vorschlag als Mitglieder. Die Bera
tungen koordiniert und leitet eine von dem für Arbeit 
zuständigen Ministerium beauftragte Person, die kein 
Stimmrecht hat. Der Ausschuss gibt eine schriftlich be
gründete Empfehlung ab. Kommt ein mehrheitlicher Be
schluss über eine Empfehlung nicht zustande, ist dies 
unter ausführlicher Darstellung der unterschiedlichen 
Positionen schriftlich mitzuteilen. Das für Arbeit zustän
dige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere zur Be
stellung des Ausschusses, zu Beratungsverfahren und 
Beschlussfassung, zur Geschäftsordnung und zur Vertre
tung und Entschädigung der Mitglieder durch Rechts
verordnung zu regeln. 
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§4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

20020 

Artikel 3 
Änderung des 

Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

§ 5 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 2 Satz 2 des Korrup
tionsbekämpfungsgesetzes vom 16. Dezember 2004 (GV. 
NRW. 2005 S. 8), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, wird aufgehoben. 

2125 

Artikel 4 
Aufhebung des 

Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes 

Das Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz vom 7. März 
2017 (GV. NRW. S. 334) wird aufgehoben. 

Artikel 5 
Gesetz zur Betrauung von Industrie- und 

Handelskammern sowie Handwerkskammern 
mit Aufgaben nach der Gewerbeordnung 

(Wirtschaftskammerbetrauungsgesetz - WiKaBG) 

(1) Die Industrie- und Handelskammern und die Hand
werkskammern werden als sonstige zuständige Stellen 
mit der staatlichen Aufgabe der Entgegennahme der An
zeige nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2789) geändert worden ist, 
betraut. 

(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 er
folgt auf der Grundlage eines elektronischen Datenver
arbeitungssystems. 

(3) Die entgegengenommenen Daten sind unverzüglich 
medienbruchfrei an die gemäß Ziffer 1.5 der Anlage zur 
Gewerberechtsverordnung vom 17. November 2009 (GV. 
NRW. S. 626), die zuletzt durch Verordnung vom 4. April 
2017 (GV. NRW. S. 395) geändert worden ist, für die Er
teilung der Empfangsbescheinigung nach § 15 Absatz 1 
der Gewerbeordnung zuständige Behörde zu übermit
teln. Hierfür ist das Internetportal des Einheitlichen An
sprechpartners nach Vorgabe des § 4 Absatz 1 des Geset
zes zur Bildung einheitlicher Ansprechpartner in Nord
rhein-Westfalen vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230) in 
Verbindung mit § 71b Absatz 1 des Verwaltungsverfah
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. 
November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Ge
setz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert 
worden ist, zu nutzen. § 14 Absatz 8 der Gewerbeord
nung bleibt unberührt. 

(4) Die Stellen nach Absatz 1 sind befugt, die Daten aus 
der Anzeige zum Zwecke der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben elektronisch zu speichern, zu nutzen und zu löschen. 

(5) Die nach Ziffer 1.4 der Anlage zur Gewerberechts
verordnung bestehende Zuständigkeit der örtlichen Ord
nungsbehörde für die Entgegennahme der Anzeige nach 
§ 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung bleibt unberührt. 

§2 

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung Rahmenvorgaben und Be
rechtigungen für die elektronische Datenverarbeitung 
personenbezogener Daten festzulegen. In der Verordnung 
sind die Datenempfänger, die Art und der Inhalt der 
Daten, die übermittelt, gespeichert oder weitergeleitet 
werden sollen sowie der Zweck des Abrufs festzulegen. 

§3 

Dieses Gesetz tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

70 
Artikel 6 

Änderung des Gesetzes 
über die Industrie- und Handelskammern 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
Das Gesetz über die Industrie- und Handelskammern im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 23. Juli 1957 (GV. NRW. 
S. 187, ber. S. 228), das zuletzt durch Gesetz vom 6. De
zember 2016 (GV. NRW. S. 1067) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Ausschusses für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie" durch 
die Wörter „für Wirtschaft zuständigen Ausschus
ses" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort „muß" durch das Wort 
,,muss" ersetzt. 

2. In § 6 werden die Wörter „Der Minister für Wirtschaft, 
Mittelstand und Technologie erläßt" durch die Wörter 
,,Das für Wirtschaft zuständige Ministerium erlässt" 
ersetzt. 

3. § 7 Satz 2 wird aufgehoben. 

300 

Artikel 7 
Änderung des Justizgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 110 Absatz 2 Satz 1 Nummer 13 wird aufgehoben. 

2. In § 111 Satz 2 wird die Angabe „bis 13" durch die 
Angabe „und 12" ersetzt. 

2010 
Artikel 8 

Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu§ 35 
folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 35a Vollständig automatisierter Erlass eines Ver
waltungsaktes'.' 

2. In§ 3a Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „nach dem 
Signaturgesetz" gestrichen 

3. Dem § 24 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Setzt die Behörde automatische Einrichtungen zum 
Erlass von Verwaltungsakten ein, muss sie für den 
Einzelfall bedeutsame tatsächliche Angaben des Be
teiligten berücksichtigen, die im automatischen Ver
fahren nicht ermittelt würden." 

4. Nach§ 35 wird folgender§ 35a eingefügt: 

,,§ 35a 
Vollständig automatisierter Erlass eines 

Verwaltungsaktes 

Ein Verwaltungsakt kann vollständig durch automati
sche Einrichtungen erlassen werden, sofern dies durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist und weder ein Ermes
sen noch ein Beurteilungsspielraum besteht." 

5. In§ 41 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a einge
fügt: 

,,(2a) Mit Einwilligung des Beteiligten kann ein elekt
ronischer Verwaltungsakt dadurch bekannt gegeben 
werden, dass er vom Beteiligten oder von seinem Be
vollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze ab-
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gerufen wird. Die Behörde hat zu gewährleisten, dass 
der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtig
ten Person möglich ist und der elektronische Verwal
tungsakt von ihr gespeichert werden kann. Der Ver
waltungsakt gilt am Tag nach dem Abruf als bekannt 
gegeben. Wird der Verwaltungsakt nicht innerhalb von 
zehn Tagen nach Absendung einer Benachrichtigung 
über die Bereitstellung abgerufen, wird diese beendet. 
In diesem Fall ist die Bekanntgabe nicht bewirkt; die 
Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum Abruf 
oder der Bekanntgabe auf andere Weise bleibt unbe
rührt." 

6. In§ 52 Satz 1 wird das Wort „zurückzufordern" durch 
das Wort „zurückfordern" ersetzt. 

7. In § 74 Absatz 5 Satz 4 werden nach dem Wort 
,, schriftlich" die Wörter „ oder elektronisch" eingefügt. 

2010 
Artikel 9 

Änderung des Landeszustellungsgesetzes 

In § 5 Absatz 5 Satz 3 des Landeszustellungsgesetzes 
vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 94), das zuletzt durch Ar
tikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 557) 
geändert worden ist, werden die Wörter „nach dem Sig
naturgesetz" gestrichen. 

820 

Artikel 10 
Änderung des Alten- und Pflegegesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen vom 2. 
Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625), das durch Gesetz vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 974) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,Dabei sind alle Wohn- und Pflegeangebote gleichbe
rechtigt einzubeziehen." 

2. In§ 3 Absatz 3 werden die Wörter „im Einvernehmen 
mit dem Landtag" gestrichen. 

3. § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Über die Zusammenarbeit nach Absatz 1 schlie
ßen die Landesverbände der Pflegekassen und der 
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. mit 
den kommunalen Spitzenverbänden und den Vereini
gungen der Trägerinnen und Träger und, soweit solche 
nicht existieren, mit den Trägerinnen und Trägern von 
Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und 
Pflegeeinrichtungen Vereinbarungen. Diese Vereinba
rungen sind für die zugelassenen Krankenhäuser und 
Rehabilitationseinrichtungen sowie die Pflegeeinrich
tungen und. Pflegekassen im Land unmittelbar ver
bindlich. Uber entsprechende Bevollmächtigungen 
der kommunalen Spitzenverbände kann zur Vermei
dung von Einzelvereinbarungen auch eine Verbind
lichkeit für die Kommunen hergestellt werden." 

4. In § 7 Absatz 5 Satz 2 und § 9 Absatz 3 werden je
weils die Wörter „im Einvernehmen mit dem Land
tag" gestrichen. 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 7 werden folgende Sätze angefügt: 

,,Für die Ermittlung der ursprünglich entstande
nen Aufwendungen für das langfristige Anlagever
mögen sind neben den bei den Behörden vorhan
denen Unterlagen durch die Trägerin oder den Trä
ger beizubringende Belege über die Höhe der 
ursprünglichen Aufwendungen heranzuziehen. 
Wenn diese nicht mehr vorhanden sind, kann ein 
durch die Trägerin oder den Träger beizubringen
des Wertgutachten zur Ermittlung der ursprüngli
chen Aufwendungen genutzt werden." 

b) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt: 

,,(9) Soweit nach diesem Gesetz oder aufgrund die
ses Gesetzes tatsächlich getätigte Aufwendungen 
nachträglich nachzuweisen sind, gelten die han
dels- und steuerrechtlich zu berücksichtigenden 

Aufwendungen als Aufwendungen im Sinne dieses 
Gesetzes, soweit diese keine fiktiven Aufwendun
gen oder Aufwendungen für Rückstellungen um
fassen. Auch der Zeitpunkt, zu dem die Aufwen
dungen im Rahmen nachträglicher Nachweisfüh
rungen zu berücksichtigen sind, richtet sich nach 
handels- und steuerrechtlichen Vorgaben." 

c) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10 und in 
Satz 1 werden die Wörter „im Einvernehmen mit 
dem Landtag" gestrichen. 

d) Folgender Absatz 11 wird angefügt: 

,,(11) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe neh
men die Aufgaben nach Absatz 1 als Pflichtaufga
ben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Auf
sicht obliegt dem für die Pflegeversicherung zu
ständigen Ministerium. Es kann sich jederzeit über 
die Aufgabenwahrnehmung durch die überörtli
chen Träger der Sozialhilfe unterrichten lassen. Es 
kann allgemeine oder besondere Weisungen ertei
len, um die rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben 
zu sichern. Zur zweckgemäßen Erfüllung der Auf
gaben darf die Aufsichtsbehörde allgemeine oder 
besondere Weisungen erteilen, um die gleichmäßige 
Durchführung der Aufgaben zu sichern, wenn dies 
im Einzelfall zur Sicherung des Zwecks dieses Ge
setzes geboten erscheint." 

6. In § 11 Absatz 8 Satz 1, § 12 Absatz 2 und § 13 Ab
satz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „im Einver
nehmen mit dem Landtag" gestrichen. 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,,§ 43" 
die Angabe „Absatz l" eingefügt. 

b) In Absatz 6 Satz 2 werden nach dem Wort „Stadt" 
die Wörter „oder einer daran unmittelbar angren
zenden nordrhein-westfälischen Gebietskörper
schaft" eingefügt. 

c) In Absatz 9 werden die Wörter „im Einvernehmen 
mit dem Landtag" gestrichen. 

8. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,,(2) Soweit dieses Gesetz das für Pflegeversiche
rung zuständige Ministerium ermächtigt, nähere 
Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen, 
setzt der Erlass der Rechtsverordnung eine vorhe
rige Anhörung des zuständigen Ausschusses des 
Landtags voraus." 

9. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Sofern die Trägerin oder der Träger nicht über 
langfristige Anlagegüter im Eigentum verfügt, 
können die Einrichtungen längstens bis zum 31. 
Dezember 2018 auf Basis der für das Jahr 2016 
geltenden Bescheide abrechnen, wenn es sich dabei 
noch um die Bescheide über die Zustimmung zur 
gesonderten Berechnung, die auf der Grundlage 
des § 13 des Landespflegegesetzes Nordrhein
Westfalen vom 19. März 1996 (GV. NRW. S. 137), 
das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 3. 
Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) geändert worden ist, 
für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2014 er
gangen sind, handelt. Wenn die Einrichtungen auf
grund ausdrücklichen Antrags über einen Bescheid 
auf Grundlage des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen verfügen, gilt der in dem Be
scheid mit Wirkung bis zum 31. Dezember 2017 
festgesetzte Investitionskostensatz auch für das 
Jahr 2018. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die 
Trägerin oder der Träger der Einrichtung einen 
Antrag auf Erteilung eines neuen Bescheides mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2018 oder später stellt 
oder gestellt hat, weil es zu Veränderungen der 
ordnungsrechtlich nutzbaren Platzzahl der Ein
richtung oder zu Modernisierungen, Ersatzneu
bauten oder ähnlichen Maßnahmen kommt oder 
gekommen ist, die eine Veränderung der Berech
nungsgrundlagen begründen." 
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Für Einrichtungen, deren Trägerin oder Träger 
zumindest auch über langfristige Anlagegüter im 
Eigentum verfügt, erfolgt eine Bescheidung nach 
diesem Gesetz erstmals spätestens mit Wirkung 
zum 1. Januar 2017. Für diese Einrichtungen gelten 
die bis zum 31. Dezember 2017 gültigen Bescheide 
auch für die Jahre 2018 und 2019. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht, wenn die Trägerin oder der Träger 
der Einrichtung einen Antrag auf Erteilung eines 
neuen Bescheides mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2018 oder später stellt oder gestellt hat, weil es zu 
Veränderungen der ordnungsrechtlich nutzbaren 
Platzzahl der Einrichtung oder zu Modernisierun
gen, Ersatzneubauten oder ähnlichen Maßnahmen 
kommt oder gekommen ist, die eine Veränderung 
der Berechnungsgrundlagen begründen. Für Ein
richtungen, die bereits über einen Bescheid nach 
dem Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen 
verfügen, kann auch ein Antrag auf Erteilung eines 
neuen Bescheides gestellt werden, wenn eine Miet
erhöhung erfolgt und diese Auswirkungen auf die 
anerkennungsfähigen Kosten hat." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

820 

,,(4) Die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtun
gen nach § 11 erfolgt übergangsweise auch für das 
Kalenderjahr 2018 nach dem Landespflegegesetz 
vom 19. März 1996 in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung." 

Artikel 11 
Änderung der Verordnung zur Ausführung des 

Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und 
nach § 92 SGB XI 

Die Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegege
setzes Nordrhein-Westfalen und nach§ 92 SGB XI vom 
21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 656), die zuletzt durch 
Verordnung vom 6. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 950) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird die Angabe „92" durch die 
Angabe „8a" ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden aufgehoben. 

bb) Im neuen Satz 1 wird das Wort „nachfol
gende" gestrichen und werden jeweils nach 
dem Wort „Anlagegütern" die Wörter „im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1" eingefügt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „für Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz l" gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zweckentsprechend" 
durch die Wörter „für Maßnahmen nach Ab
satz 1 Satz l" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Berechnung der bisher verausgabten 
Beträge sind die nach handels- und steuer
rechtlichen Vorgaben jahresbezogenen Auf
wendungen - ohne etwaige fiktive Aufwen
dungen oder Aufwendungen für Rückstellun
gen - zu berücksichtigen." 

dd) In Satz 4 werden nach dem Wort „bisher" die 
Wörter „nach handels- und steuerrechtlichen 
Vorgaben" eingefügt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert. 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „für Maßnahmen 
zur Instandhaltung oder Instandsetzung" ge
strichen. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „zweckentsprechend" 
durch die Wörter „für Maßnahmen zur In
standhaltung oder Instandsetzung" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort „Entste
hung" und nach dem Wort „bis" jeweils die 
Wörter „nach handels- und steuerrechtlichen 
Vorgaben" eingefügt. 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 wird nach Satz 3 folgender Satz 
eingefügt: 

,,Sofern die Werte für diese Monate zum Zeit
punkt der Festsetzung noch nicht zur Verfü
gung stehen, werden die zu diesem Zeitpunkt 
verfügbaren letzten zwölf Monatswerte für die 
Berechnung herangezogen." 

bb) In Nummer 4 Satz 3 wird die Angabe „4 bis 
6" durch die Angabe „5 bis 7" ersetzt. 

b) Absatz 9 wird wie folgt geändert. 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „2019" durch die 
Angabe „2020" ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird die Angabe „2020" durch die 
Angabe „2021" und die Angabe „2017" durch 
die Angabe „2019" ersetzt. 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 5 werden die Wörter „bis 4 
und 8 Absätze 7 und 11 Satz 3" durch 
die Wörter „ und 3 sowie § 8 Absatz 6 
und 12" ersetzt. 

bbb) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. die Höhe der nach§ 8 Absatz 6 und 
Absatz 12 anerkennungsfähigen Mo
dernisierungsaufwendungen sowie 
eine etwaige Erhöhung der berück
sichtigungsfähigen Nettogesamtflä
che bei Maßnahmen im Sinne des § 8 
Absatz 6 Satz 1 und des Absatzes 
12." 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Soweit Angemessenheitsgrenzen nach den 
Preisindizes für Wohngebäude (Bauleistungen 
am Bauwerk) in Nordrhein-Westfalen ermit
telt werden, ist für die Feststellung auf der 
Grundlage des Basisjahres (2010=100) maß
geblich der Mai-Index des Jahres, vor dem die 
Feststellung nach den in oder aufgrund dieser 
Verordnung festgelegten Fristen hätte bean
tragt werden müssen." 

b) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „bekannt 
sind" die Wörter „ und der Träger kein entspre
chendes Wertgutachten vorlegt" eingefügt. 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „in ungeraden 
Kalenderjahren jeweils bis zum 31. August des 
Jahres für die beiden Folgejahre" durch die 
Wörter „mit den vollständigen Antragsunter
lagen vor dem Beginn des neuen Festsetzungs
zei traums" ersetzt. 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

cc) Im neuen Satz 3 wird nach der Angabe „Ab
satz 6" die Angabe „oder 12" eingefügt. 

dd) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz 
eingefügt: 

,,Das Gleiche gilt bei einer für die Anerken
nung von.Aufwendungen nach§§ 7 oder 8 re
levanten Anderung eines Miet- oder Pachtver
trages." 
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ee) Der neue Satz 5 und wie folgt gefasst: 

„Bescheide, die auf der Grundlage der Sätze 3 
und 4 ergehen, sind bis zum 31. Dezember des 
Kalenderjahres zu befristen, das auf das Jahr 
der Bescheiderteilung folgt." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Für Beträge, die nach den Preisindizes für 
Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) in 
Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben werden, ist 
für den gesamten Festsetzungszeitraum auf der 
Grundlage des Basisjahres (2010=100) maßgeblich 
der Mai-Index des Jahres vor Beginn des Festset
zungszei traums." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt 
geändert: 

aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Das Gleiche gilt, wenn eine Pflegebedürftige 
oder ein Pflegebedürftiger verstorben ist und 
eine Geltendmachung der Forderung gegen
über dem Nachlass aus rechtlichen oder tat
sächlichen Gründen nicht erfolgreich ist." 

bb) Im neuen Satz 7 werden nach der Angabe 
,,Absatz 6" die Wörter „oder Absatz 12" ein
gefügt. 

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und die An
gabe „9" wird durch die Angabe „8" ersetzt. 

g) Die bisherigen Absätze 8 bis 10 werden die Ab
sätze 9 bis 11. 

7. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „2017" durch die 
Angabe „2018" ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „2018" durch die 
Angabe „2019" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

201 

,,(6) Einrichtungen, die Kraft Gesetzes bis zum 31. 
Dezember 2018 auf Basis der für die Jahre 2016 
oder 2017 geltenden Bescheide abrechnen können, 
werden im Jahr 2018 eine Festsetzung für die Jahre 
2019 und 2020 erhalten. Die Einrichtungsträger 
sind verpflichtet, die für die Prüfung dieser Sach
verhalte erforderlichen Angaben der zuständigen 
Behörde mitzuteilen. Umfang und Fristen der 
hierzu erforderlichen Mitwirkungshandlungen legt 
das zuständige Ministerium im Wege der Allge
meinverfügung fest." 

Artikel 12 
Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

In§ 5 Absatz 5 Satz 2 des Behindertengleichstellungsge
setzes Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2003 (GV. 
NRW. S. 766), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442) geändert worden ist, 
wird nach dem Wort „Ministerium" das Wort „unter
schrieben" eingefügt und werden die Wörter „als beglau
bigte Abschrift" und das Wort „informationstechnisch" 
gestrichen. 

201 

Artikel 13 
Änderung des Inklusionsgrundsätzegesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

In§ 12 Absatz 1 des Inklusionsgrundsätzegesetzes Nord
rhein-Westfalen vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442) 
werden die Wörter ,,, erstmalig zum 31. Dezember 2018" 
gestrichen. 
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Artikel 14 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1062) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 21 die folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 21a Einzelförderung von Investitionen" 

2. § 1 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz einge
fügt: 

,,Ausnahmen von der psychiatrischen Pflichtver
sorgung bestimmt das zuständige Ministerium 
auf Antrag des Krankenhausträgers." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 3 wird Absatz 2 und in Satz 1 Nummer 1 
werden die Wörter „den Absätzen 1 und 2" durch 
die Angabe „Absatz 1" ersetzt. 

5. Dem§ 10 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,,Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Meldearten und -wege bei außergewöhnlichen Ereig
nissen im Krankenhausbereich zu regeln." 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „leis
tungsfähige" ein Komma und die Wörter „quali
tativ hochwertige" eingefügt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

,,(4) Bei der Aufstellung des Krankenhausplans 
und seinen Einzelfestlegungen haben Kranken
häuser Vorrang, die eine zeitlich und inhaltlich 
umfassende Vorhaltung von Leistungen der Not
fallversorgung sicherstellen. Zudem soll die -
auch kommunale Gebietsgrenzen überschreitende 
- Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit dem 
Ziel der Bildung und Sicherung von Behand
lungsschwerpunkten im Einzugsbereich zu einer 
bevorzugten Berücksichtigung führen. Dies gilt 
auch für die Kooperati_on der Krankenhäuser mit 
der niedergelassenen Arzteschaft, mit den Reha
bilitations- und Pflegeeinrichtungen sowie den 
übrigen an der Patientenversorgung beteiligten 
ambulanten und stationären Einrichtungen." 

7. § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Rahmenvorgaben enthalten die Planungs
grundsätze und Vorgaben für die notwendigen 
aufeinander abzustimmenden Versorgungsangebote 
nach ihrer regionalen Verteilung, Art, Zahl und Qua
lität. Sie berücksichtigen insbesondere die Vorgaben 
nach § 12 Absatz 4 und sind Grundlage für die Fest
legungen nach § 16. Zur Erbringung besonderer 
Leistungen wird das zuständige Ministerium er
mächtigt, Mindestfallzahlen im Krankenhausplan 
auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin 
festzulegen. Eine Festlegung soll Ausnahmetatbe
stände und Übergangsregelungen vorsehen, um un
billige Härten insbesondere bei nachgewiesener, 
hoher Qualität unterhalb der festgelegten Mindest
fallzahl zu vermeiden." 

8. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „und 
Gesamtbehandlungsplatzkapazitäten" durch die 
Wörter „oder vergleichbare quantitativ oder qua
litativ bestimmte Behandlungskapazitäten" er
setzt. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Die Verhandlungen sind spätestens sechs 
Monate nach ihrer Aufnahme abzuschließen." 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

,,Ist dies nicht der Fall, geht die Verfahrens
leitung unverzüglich und unmittelbar auf die 
zuständige Behörde über." 

c) Absatz 3 Satz 4 wird aufgehoben. 

9. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Versorgungsauftrag des Krankenhauses (§ 8 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 des Krankenhausent
geltgesetzes) kann dabei hinsichtlich einzelner 
Schwerpunkte der Gebiete oder einzelner Leis
tungsbereiche eingeschränkt werden, soweit dies 
zur Erreichung der Ziele der Krankenhauspla
nung (§ 8 Absatz 2 des Krankenhausfinanzie
rungsgesetzes) geboten ist." 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „24" durch 
die Angabe „12" ersetzt. 

10. Nach§ 21 wird folgender§ 21a eingefügt: 

,,§ 21a 
Einzelförderung von Investitionen 

(1) Über die Pauschalförderung hinaus können In
vestitionsmaßnahmen nach§ 18 Absatz 1 Nummer 1 
einzeln gefördert werden, wenn und soweit das In
vestitionsprogramm entsprechende Förderschwer
punkte ausweist und das Vorhaben die dort aufge
führten Voraussetzungen erfüllt. Eine Förderung der 
Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die Gesamtfi
nanzierung der Maßnahme gesichert ist. Förderungs
fähig sind nur die entstehenden und nachzuweisen
den Kosten der bewilligten Investition, die bei An
wendung der Grundsätze der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit gerechtfertigt und für eine medi
zinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung 
des Patienten im Krankenhaus notwendig sind. 

(2) Die Einzelförderung im Sinne des Absatzes 1 
wird auf Antrag bewilligt. Investitionen müssen in 
ein Investitionsprogramm des Landes aufgenommen 
sein. Die Förderung von Investitionen kann nur im 
Rahmen der hierfür bereitstehenden Haushaltsmittel 
bewilligt werden. § 19 Absatz 2 findet Anwendung. 
Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn vor Bewilli
gung der Förderung bereits mit der Maßnahme be
gonnen worden ist. Im Einzelfall können Ausnahmen 
zugelassen werden. 

(3) Die Förderung erfolgt durch Festbetrag. Dieser 
kann auf Grund pauschaler Kostenwerte festgelegt 
werden und soll Anreize setzen, die Investition spar
sam zu verwirklichen. Unterschreiten die Kosten der 
Maßnahme den Förderbetrag, sind die Einsparungen 
zweckgebunden für förderungsfähige Maßnahmen 
nach § 18 Absatz 1 zu verwenden. Kostenerhöhungen 
sind vom Krankenhaus zu tragen. Das Nähere ist in 
der Bewilligung festzulegen. Eine in das Einzelne ge
hende Prüfung erfolgt im Rahmen der Bewilligung 
und der Schlussabrechnung nur, soweit hierfür be
sondere Gründe vorliegen. 

(4) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Verwaltungsvorschriften das Nähere zu be
stimmen." 

11. § 31 Absatz 4 wird aufgehoben. 

Artikel 15 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig treten 

1. das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa
len vom 31. Januar 2017 (GV. NRW. S. 273), 

2. die Verordnung Tariftreue- und Vergabegesetz Nord
rhein-Westfalen vom 21. Februar 2017 (GV. NRW. 
S. 294) und 

3. die Zuständigkeitsverordnung Prüfbehörde vom 23. 
Juni 2017 (GV. NRW. 651) 

außer Kraft. 

(2) Für Verwaltungsakte, die bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bekannt gegeben worden sind, sind die §§ 110 
und 111 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. 
Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Gesetz 
vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1066) geändert wor
den ist, weiter anzuwenden. 

Düsseldorf, den 22. März 2018 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

Dr. Joachim S t a m p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p e r 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas Pi n k w a r t 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef L au m a n n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e b a u e r 

Der Minister der Justiz 

Peter Biesenbach 

Der Minister für Verkehr zugleich für die Ministerin für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

zugleich für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales 

Christina S c h u 1 z e F ö c k i n g 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e r - P o e n s g e n 

- GV. NRW. 2018 S. 172 
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203012 

Verordnung über die Laufbahn der Polizei
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Laufbahnverordnung der Polizei - LVOPol) 

Vom 20. März 2018 

Auf Grund des § 110 Absatz 2 des Landesbeamtengeset
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) ver
ordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen: 

Inhaltsübersicht 
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Abschnitt 1 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Polizeivollzugsbeamtin
nen und Polizeivollzugsbeamten des Landes Nordrhein
Westfalen. 

(2) Soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt 
ist, gilt die Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 461) in der jeweils geltenden Fassung auch für 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
entsprechend. 

' § 2 
Laufbahn, Ämter, Amtsbezeichnung 

(1) Die Laufbahn der Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten ist eine Einheitslaufbahn. Die 
Einheitslaufbahn gliedert sich in die Laufbahnab
schnitte I bis III. In den Laufbahnabschnitt I wird nicht 
mehr eingestellt. 

(2) Soweit dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden 
sind, die auf Laufbahngruppen abstellen, gilt der Lauf
ba4,nabschnitt I als eine Laufbahn der Laufbahngruppe 
1, Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes, der Lauf
ba~nabschnitt II als eine Laufbahn der Laufbahngruppe 
2, Amtergruppe des ersten Einstiegsamtes und der Lauf
bahnabschnitt III als eine Laufbahn der Laufbahn
gruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes. 

(3) Die zur Laufbahn gehörenden Ämter ergeben sich 
aus der Anlage. 

(4) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe
amte führen ihre Dienst- und Amtsbezeichnung in der 
auf ihre Verwendung hinweisenden Form. Der Dienstvor
gesetzte stellt die zu führende Dienst- und Amtsbezeich
nung fest. Einzelheiten regelt das für Inneres zuständige 
Ministerium. 

(5) Zur Laufbahn gehören auch der Vorbereitungsdienst 
und die Probezeit. 

(6) Den Polizeivollzug~beamtinnen und Polizeivollzugs
beamten stehen alle Amter des Polizeivollzugsdienstes 
nach den Vorschriften dieser Verordnung offen. 

§3 
Einstellung 

(1) In den Polizeivollzugsdienst kann eingestellt werden, 
wer 

1. die Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis erfüllt, 

2. für den Polizeivollzugsdienst geeignet ist, 

3. polizeidiensttauglich ist und 

4. die nach dieser Verordnung vorgeschriebenen beson
deren Einstellungsvoraussetzungen für den jeweiligen 
Laufbahnabschnitt erfüllt. 

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen vor ihrer 
Einstellung an einem Auswahlverfahren teil. 
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§4 
Befähigung für die Laufbahnabschnitte 

(1) Die Anwärterinnen und Anwärter des Polizeivoll
zugsdienstes erwerben die Befähigung für die Laufbahn
abschnitte durch das Ableisten des Vorbereitungsdienstes 
und das Bestehen der Fachprüfung. 

(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe
amte, denen bereits ein Amt verliehen wurde, erwerben 
die Befähigung für den nächsthöheren Laufbahnab
schnitt durch das Ableisten der Ausbildung und das Be
stehen der nächsthöheren Fachprüfung. Die Fachprüfung 
für den Laufbahnabschnitt III ist der Masterabschluss 
an der Deutschen Hochschule der Polizei. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Polizeivoll
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die die I. 
Fachprüfung bestanden haben, sich ohne das Ablegen 
der II. Fachprüfung nach § 7 beruflich entwickeln. 

(4) Abweichend von Absatz 2 können die Polizeivoll
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sich ohne 
das Ablegen der III. Fachprüfung nach § 23 beruflich 
entwickeln. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber, die unmittelbar in den 
Laufbahnabschnitt III eingestellt werden wollen, besit
zen die Befähigung für diesen Laufbahnabschnitt durch 
das Bestehen der zweiten juristischen Staatsprüfung 
oder der zweiten Prüfung (Staatsprüfung) für ein Amt 
der Laufbahngruppe II, Amtergruppe des zweiten Ein
stiegsamtes des allgemeinen Verwaltungsdienstes. 

§5 
Probezeit 

(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf 
Probe, während der sich Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte nach Erwerb der Befähigung für 
ihren Laufbahnabschnitt bewähren sollen. 

(2) Die regelmäßige Probezeit beträgt drei Jahre. Für die 
Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maßstab. 
Als Grundlage für die Entscheidung über die Bewährung 
während der Probezeit sind mindestens zwei Beurteilun
gen über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung 
der Polizeivollzugsbeamtin beziehungsweise des Polizei
vollzugsbeamten zu erstellen. Die erste Beurteilung soll 
spätestens zwölf Monate nach Beginn der Probezeit er
folgen. Vor Ablauf der Probezeit wird in einer Beurtei
lung festgestellt, ob die Polizeivollzugsbeamtin bezie
hungsweise der Polizeivollzugsbeamte sich in vollem 
Umfang bewährt hat. Wenn sich die Polizeivollzugsbe
amtin beziehungsweise der Polizeivollzugsbeamte wegen 
besonderer Leistung ausgezeichnet hat, ist dies festzu
stellen. 

(3) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst sollen auf die 
Probezeit angerechnet werden, wenn die Tätigkeit nach 
Art und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem 
Amt des Laufbahnabschnitts entsprochen hat. Auf die 
Probezeit anrechenbare Zeiten setzen eine Beschäftigung 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
voraus. War während der anrechenbaren Zeiten nach 
Satz 2 Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt, ist die Teilzeitbe
schäftigung entsprechend ihrem Verhältnis zur hälftigen 
Beschäftigung zu berücksichtigen. 

(4) Die Mindestprobezeit beträgt ein Jahr. 

(5) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge und Krank
heitszeiten von mehr als drei Monaten gelten nicht als 
Probezeit. 

(6) Bei der Berechnung der Probezeit zählen die Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit in vollem Umfang. Ist der 
Polizeivollzugsbeamtin oder dem Polizeivollzugsbeamten 
während der Probezeit Teilzeitbeschäftigung mit weniger 
als der Hälfte bewilligt worden, ist die Teilzeitbeschäfti
gung entsprechend ihrem Verhältnis zur hälftigen Be
schäftigung zu berücksichtigen. Die Probezeit ist jedoch 
nur dann entsprechend zu verlängern, wenn die Auswir
kung mehr als drei Monate beträgt. 

(7) Kann die Bewährung nach Absatz 2 bis zum Ende 
der Probezeit noch nicht festgestellt werden, kann die 

Probezeit um höchstens zwei Jahre verlängert werden, 
sie darf jedoch fünf Jahre nicht überschreiten. Die Poli
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die 
sich nicht bewähren, sind zu entlassen. 

(8) Von Absatz 4 kann das für Inneres zuständige Minis
terium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zustän
digen Ministerium Ausnahmen zulassen. 

§6 
N achteilsausgleich 

(1) Hat sich die Einstellung wegen der tatsächlichen Be
treuung mindestens eines in häuslicher Gemeinschaft le
benden minderjährigen Kindes verzögert und ist die Be
werbung, die zur Einstellung geführt hat, 

1. innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der 
Kinderbetreuung, 

2. im Falle fester Einstellungstermine zum nächsten 
Einstellungstermin, nach Beendigung der Kinderbe
treuung oder 

3. nach Beendigung der im Anschluss an die Kinderbe
treuung begonnenen vorgeschriebenen Ausbildung er
folgt, so ist zum Ausgleich der Verzögerung eine Be
förderung bereits während der Probezeit frühestens 
nach zwei Jahren sowie vor Ablauf eines Jahres nach 
Beendigung der Probezeit zulässig, sofern die dienst
lichen Leistungen eine Beförderung rechtfertigen. 
Dasselbe gilt, wenn die Polizeivollzugsbeamtin oder 
der Polizeivollzugsbeamte trotz einer fristgerechten 
Bewerbung zunächst nicht eingestellt worden ist, die 
Bewerbung aber aufrechterhalten oder im Falle fester 
Einstellungstermine zu jedem Einstellungstermin er
neuert wurde. Entsprechendes gilt für Polizeivollzugs
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die wegen 
Kinderbetreuung ohne Anwärter- oder Dienstbezüge 
beurlaubt waren. Zugrunde gelegt wird jeweils der 
Zeitraum der tatsächlichen Verzögerung durch die Be
treuung eines Kindes oder mehrerer Kinder. Insge
samt können höchstens zwei Jahre berücksichtigt 
werden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei der tatsächlichen 
Pflege eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes vom 
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gelten
den Fassung pflegebedürftigen nahen Angehörigen, des
sen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Absatz 2 des Pflegezeit
gesetzes nachgewiesen ist. 

§7 
Berufliche Entwicklung in den Laufbahnabschnitt II 

(1) Eine berufliche Entwicklung von Polizeivollzugsbe
amtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die in den Lauf
bahnabschnitt I eingestellt wurden und die II. Fachprü
fung nicht abgelegt haben, aus dem Amt der Besoldungs
gruppe A 9 des Laufbahnabschnitts I in ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 9 des Laufbahnabschnitts II ist 
nach drei Jahren zulässig. 

(2) Eine Beförderung ist bis zur Besoldungsgruppe A 11 
möglich. Führungsfunktionen können nicht übernommen 
werden. 

§8 
Beförderung 

(1) Die Beförderungsämter des Polizeivollzugsdienstes 
s~nd regelmäßig zu durchlaufen. Dies gilt nicht für 
Amter der Besoldungsgruppen B 2 und B 3. 

(2) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

1. während der Probezeit, 

2. vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probezeit, 

3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung 
oder 

4. vor Feststellung der Eignung für einen höherbewerte
ten Dienstposten. Die Erprobungszeit beträgt drei 
Monate. Dies gilt nicht für die Fälle des Aufstiegs 
nach Bestehen der II. oder der III. Fachprüfung. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen-Nr. 8 vom 29. März 2018 181 

Innerhalb von zwei Jahren vor Eintritt in den Ruhestand 
ist wegen Erreichens der Altersgrenze nur eine Beförde
rung zulässig. 

(3) Eine Beförderung ist abweichend von 

1. Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 2 in den Fällen des 
Nachteilsausgleiches gemäß§ 6, 

2. Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 nach Beendigung der Pro
bezeit, wenn sich die Polizeivollzugsbeamtin bezie
hungsweise der Polizeivollzugsbeamte wegen beson
derer Leistungen ausgezeichnet hat und dies in einer 
Beurteilung nach § 5 Absatz 2 Satz 5 festgestellt 
wurde, 

3. Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 vor Ablauf eines Jahres 
seit der letzten Beförderung, wenn das Amt, aus dem 
befördert wird, nicht regelmäßig zu durchlaufen ist 
oder 

4. Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 im 
Falle der beruflichen Entwicklung bei der Verleihung 
eines Amtes des Laufbahnabschnitts II nach bestan
dener II. Fachprüfung für die Ämter der Besoldungs
gruppen A 8 und A 9 oder bei der Verleihung eines 
Amtes der Besol~ungsgruppe A 13 (Laufbahnab
schnitt III) für die Amter der Besoldungsgruppen A 11 
bis A 13 (Laufbahnabschnitt II) 

zulässig. 

Über Abweichungen von Absatz 2 Nummern 1 und 2 
entscheidet der Landespersonalausschuss, über Abwei
chungen von Absatz 2 Nummer 3 entscheidet das für In
neres zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für Finanzen zuständigen Ministerium. 

§9 
Dienstzeiten 

(1) Dienstzeiten, die nach dieser Verordnung Vorausset
zung für eine Beförderung oder für die berufliche Ent
wicklung sind, rechnen von dem Zeitpunkt der Beendi
gung der Probezeit in der Laufbahngruppe oder bei er
folgter beruflicher Entwicklung ab der Verleihung des 
ersten Amtes in der neuen Laufbahngruppe, in den Fäl
len des Nachteilsausgleiches ab dem Zeitpunkt der frü
hestmöglichen Beförderung. Bei der Berechnung der 
Dienstzeit zählen die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
in vollem Umfang, Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit 
weniger als der Hälfte entsprechend ihrem Verhältnis zur 
hälftigen Beschäftigung. 

(2) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge gelten ab der 
ersten Verleihung eines Amtes in der Laufbahngruppe 
nicht als Dienstzeiten. Davon abweichend sind anzu
rechnen 

1. bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren die Zeit 
eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser über
wiegend dienstlichen Interessen oder öffentlichen Be
langen dient und das Vorliegen dieser Voraussetzung 
von dem für Inneres zuständigen Ministerium mit Zu
stimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums 
festgestellt worden ist, 

2. bis zur Dauer von insgesamt fünf Jahren die Zeit 
eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser zur 
Ausübung einer Tätigkeit bei Fraktionen des Europäi
schen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder 
einem Landtag als wissenschaftlicher Assistent oder 
Geschäftsführer erteilt wurde, 

3. die Zeit eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn die
ser zur Ausübung einer Tätigkeit in öffentlichen zwi
schenstaatltchen oder überstaatlichen Organisationen 
oder zur Ubernahme von Aufgaben der Entwick
lungshilfe erteilt wurde und 

4. bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren, Urlaubszei
ten ohne Dienstbezüge infolge der tatsächlichen Be
treuung eines oder mehrerer minderjähriger Kinder. 
Eine Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit während der Beurlau
bung steht einer Anrechnung nach Satz 1 nicht entge
gen. Entsprechendes gilt, wenn ein nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftiger naher Angehöriger, ins
besondere aus dem Kreis der Eltern, Schwiegereltern, 

Eltern der eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners, Ehegatten, eingetrage
nen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, Ge
schwister sowie volljähriger Kinder tatsächlich ge
pflegt wurde. Der Ausgleich von Verzögerungen nach 
den Sätzen 2 und 3 und § 6 Absätze 1 und 2 darf zu
sammen einen Zeitraum von zwei Jahren nicht über
schreiten. 

§ 10 

Fortbildung, Führungsfortbildung 

(1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beam.ten sind verpflichtet, sich fortzubilden, damit sie 
den Amtern ihres Laufbahnabschnitts gewachsen sind. 

(2) Wird einer Polizeivollzugsbeamtin beziehungsweise 
einem Polizeivollzugsbeamten, die beziehungsweise der 
die II. Fachprüfung bereits bestanden hat, eine Füh
rungsfunktion innerhalb des Laufbahnabschnitts II 
übertragen, hat die Polizeivollzugsbeamtin beziehungs
weise der Polizeivollzugsbeamte an einem Lehrgang 
Führungslehre/Einsatzlehre (Führungsfortbildung) teil
zunehmen. Das Nähere regelt das für Inneres zuständige 
Ministerium, insbesondere bestimmt es, welche Funktio
nen Führungsfunktionen im Sinne dieser Vorschrift sind. 

Abschnitt 2 

Laufbahnabschnitt II 

Unterabschnitt 1 

Einstellung in den Laufbahnabschnitt II 

§11 

Einstellung 

(1) In den Vorbereitungsdienst für den Laufbahnab
schnitt II kann eingestellt werden, wer 

1. die Voraussetzungen des § 3 erfüllt und 

2. eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsabschluss besitzt. 

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber werden unter Be
rufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zu Kom
missaranwärterinnen beziehungsweise Kommissaran
wärtern ernannt. 

§ 12 

Vorbereitungsdienst, II. Fachprüfung 

(1) Der Vorbereitungsdienst der Kommissaranwärterin
nen und Kommissaranwärter dauert in der Regel drei 
Jahre. Die Dauer des Vorbereitungsdienstes kann sich 
verlängern oder insbesondere durch die Anrechnung för
derlicher Zeiten verkürzen. Auf Antrag kann das für In
neres zuständige Ministerium bis zu zwölf Monate för
derlicher Zeiten auf die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
anrechnen, wenn diese nach Art und Umfang geeignet 
sind, die Ausbildung in den einzelnen Ausbildungsab
schnitten ganz oder teilweise zu ersetzen. Der Vorberei
tungsdienst darf 24 Monate nicht unterschreiten. Das 
Nähere regelt die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Laufbahnabschnitt II Bachelor vom 21. August 2008 (GV. 
NRW. S. 554), die zuletzt durch Verordnung vom 15. Au
gust 2016 (GV. NRW. S. 680) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(2) Für Kommissaranwärterinnen und Kommissaran
wärter, die die II. Fachprüfung endgültig nicht bestehen, 
endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, an dem ihnen 
das Prüfungsergebnis bekanntgegeben wird. Für Kom
missaranwärterinnen und Kommissaranwärter, die die II. 
Fachprüfung bestehen, endet das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf mit Ablauf des Monats, in dem die Prüfungser
gebnisse bekannt gegeben wurden. 
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Unterabschnitt 2 
Zulassung von Beamtinnen und Beamten zur Ausbildung 

für den Laufbahnabschnitt II 

§ 13 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II kön
nen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe
amte des Laufbahnabschnitts I zugelassen werden, wenn 
sie 

1. sich in einer Dienstzeit von drei Jahren nach ihrer 
Eignung, Leistung und Befähigung hierfür in beson
derer Weise bewährt haben und 

2. am Zulassungsverfahren(§ 15) erfolgreich teilgenom-
men haben. 

(2) Für Polizeivollzugsbeamtinnen sind die Zeiten des 
gesetzlichen Mutterschutzes und Zeiten der Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge wegen der tatsächlichen Betreuung 
minderjähriger Kinder auf die Bewährungszeit nach Ab
satz 1 anzurechnen. Bei einem Kind anrechnungsfähig. 
Der Ausgleich von Verzögerungen nach dieser Vorschrift 
und der Ausgleich nach § 6 Absatz 1 und 2 dürfen zu
sammen einen Zeitraum von zwei Jahren nicht über
schreiten. Für Polizeivollzugsbeamte gelten diese Rege
lungen bei tatsächlicher Kindesbetreuung entsprechend. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein naher Angehö
riger im Sinne des § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes 
tatsächlich gepflegt wurde. Der Ausgleich nach Satz 1 
und nach Absatz 2 darf insgesamt zwei Jahre nicht über
schreiten. 

§14 
Zulassungstermin 

Den Stichtag für den Beginn der Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt II bestimmt das für Inneres zustän
dige Ministerium. Zu diesem Zeitpunkt müssen die in 
§ 13 genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 

§ 15 
Zulassungsverfahren 

(1) Der Zulassung geht ein Auswahlverfahren voraus. 

(2) Das Auswahlverfahren dient der Feststellung, inwie
weit und in welcher Rangfolge die Bewerberinnen und 
Bewerber für die Zulassung zur Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt II geeignet sind. 

(3) Die Einzelheiten, insbesondere den Zeitpunkt des 
Auswahlverfahrens und die Bewerbungstermine, be
stimmt das für Inneres zuständige Ministerium. 

(4) Am Auswahlverfahren können Polizeivollzugsbeam
tinnen und Polizeivollzugsbeamte teilnehmen, die zum 
nächsten Zulassungstermin die Z ulassungsvora ussetzun
gen des § 13 erfüllen. 

(5) Das Auswahlverfahren kann einmal wiederholt wer
den. 

§ 16 
Zulassung 

(1) Über die Zulassung zur Ausbildung für den Lauf
bahnabschnitt II entscheidet das für Inneres zuständige 
Ministerium nach erfolgreicher Teilnahme am Auswahl
verfahren im Rahmen der Ausbildungskapazitäten für 
den Laufbahnabschnitt II unter Berücksichtigung der im 
Auswahlverfahren bestimmten Rangfolge. 

(2) Wenn sich die Polizeivollzugsbeamtin oder der Poli
zeivollzugsbeamte als ungeeignet erweist, kann die Zu
lassung zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II 
widerrufen werden. 

§ 17 
Ausbildung, II. Fachprüfung 

Die Ausbildung der Bewerberinnen und Bewerber für 
den Laufbahnabschnitt II dauert in der Regel drei Jahre 
und endet mit der II. Fachprüfung. Sie setzt für die Zei-

ten aus, für die hinreichende Kenntnisse und Fähigkeiten 
vorliegen, die auf die Ausbildung angerechnet werden 
können. 

Abschnitt 3 
Laufbahnabschnitt III 

Unterabschnitt 1 
Einstellung in den Laufbahnabschnitt III 

§ 18 
Einstellung, Direkteinstieg 

(1) In den Laufbahnabschnitt III kann eingestellt wer
den, wer 

1. die Voraussetzungen des § 3 erfüllt und 

2. die zweite juristische Staatsprüfung oder die zweite 
Prüfung (S~!1atsprüfung) für ein Amt der Laufbahn
gruppe II, Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes bestanden hat. 
Näheres regelt das für Inneres zuständige Ministe
rium. 

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber werden unter Be
rufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zur Polizei
rätin oder zum Polizeirat beziehungsweise zur Kriminal
rätin oder zum Kriminalrat ernannt. 

(3) Während der Probezeit erhalten die Polizeivollzugs
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten eine polizei
liche Fortbildung. Sie soll ihre bisherige Ausbildung 
ergänzen und sie auf ihre künftigen Aufgaben als Poli
zeivollzugsbeamtin beziehungsweise Polizeivollzugsbe
amter des Laufbahnabschnitts III vorbereiten. Das für 
Inneres zuständige Ministerium regelt Dauer und Ge
staltung der polizeilichen Fortbildung. 

Unterabschnitt 2 
Zulassung von Polizeivollzugsbeamtinnen 

und Polizeivollzugsbeamten zur Ausbildung 
für den Laufbahnabschnitt III 

§ 19 
Zulassungsvoraussetzungen 

Zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt III des Poli
zeivollzugsdienstes können Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte zugelassen werden, die die 
Ausbildung an der Fachhochschule abgeleistet haben, 
wenn 

1. sie sich nach der II. Fachprüfung in einer Dienstzeit 
von drei Jahren nach ihrer Eignung, Leistung und Be
fähigung hierfür in besonderer Weise bewährt haben, 

2. die Leiterin oder der Leiter der Behörde eine Teil
nahme am Auswahlverfahren befürwortet, weil sie 
unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit sowie 
ihrer Eignung, Leistung und Befähigung für den 
Laufbahnabschnitt III des Polizeivollzugsdienstes ge
eignet erscheinen, 

3. sie die Voraussetzungen des § 109 Absatz 2a des Lan
desbeamtengesetzes erfüllen und 

4. sie am Auswahlverfahren(§ 20) erfolgreich teilgenom
men haben. An dem Auswahlverfahren nehmen auch 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
teil, die sich bereits in einem Laufbahnabschnitt be
finden und die für eine höhere Laufbahn erforderliche 
Berufsausbildung oder Hochschulausbildung nach
träglich erworben haben. 

Das Nähere regelt das für Inneres zuständige Ministe
rium. 

§ 20 
Auswahlverfahren 

(1) Die Bewerbungstermine für die Teilnahme am Aus
wahlverfahren werden von dem für Inneres zuständigen 
Ministerium bestimmt. 

(2) Erfüllen die Bewerberinnen und Bewerber die in§ 19 
festgelegten Zulassungsvoraussetzungen, legt die Behör-
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denleitung die Bewerbungen um Zulassung zur Ausbil
dung zum Laufbahnabschnitt III dem für Inneres zu
ständigen Ministerium vor. Bewerbungen von Polizei
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, welche 
die Voraussetzungen nicht erfüllen, weist der Dienstvor
gesetzte schriftlich zurück. 

(3) Zur Feststellung, inwieweit die Bewerberinnen und 
Bewerber für eine Zulassung zur Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt III geeignet sind, wird ein mehrstufi
ges Auswahlverfahren durchgeführt. Hierbei findet die 
aktuelle dienstliche Beurteilung Berücksichtigung. Das 
Nähere regelt das für Inneres zuständige Ministerium. 

( 4) Die Teilnahme am Auswahlverfahren ist in der Perso
nalakte zu dokumentieren. 

(5) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs
beamten können das Auswahlverfahren zweimal wieder
holen.§ 19 Satz 1 Nummer 3 ist zu beachten. 

§ 21 
Zulassung zur Ausbildung 

(1) Über die Zulassung zur Ausbildung für den Lauf
bahnabschnitt III entscheidet das für Inneres zuständige 
Ministerium im Rahmen des Bedarfs an Polizeivollzugs
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten für den Lauf
bahnabschnitt III. 

(2) Der Stichtag für den Beginn der Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt III ist der 1. Oktober jeden Jahres. 
Das für Inneres zuständige Ministerium kann weitere 
Termine bestimmen. 

§ 22 
Ausbildung und III. Fachprüfung 

(1) Die Ausbildung besteht aus einer zweijährigen För
derphase und dem Masterstudium an der Deutschen 
Hochschule der Polizei. Die zur Ausbildung zugelassenen 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
haben vor Beginn ihres Masterstudiums die Förderphase 
erfolgreich zu durchlaufen. Die Förderphase dient der 
Vermittlung eines umfassenden Einblicks in das polizei
liche Aufgabenspektrum. Sie gliedert sich in Theoriemo
dule und Praxisabschnitte bei Polizeibehörden und bei 
einer polizeilichen Aufsichtsbehörde. Die erfolgreiche 
Teilnahme an den einzelnen Teilen der Förderphase kann 
von der Erbringung von Leistungsnachweisen abhängig 
gemacht werden. Das Nähere regelt das für Inneres zu
ständige Ministerium. 

(2) Das Masterstudium für den Laufbahnabschnitt III 
dauert in der Regel zwei Jahre. Es endet mit dem 
Masterabschluss der III. Fachprüfung an der Deutschen 
Hochschule der Polizei. 

(3) Die Zulassung zur Ausbildung für den Laufbahnab
schnitt III kann widerrufen werden, wenn nachträglich 
Tatsachen bekannt werden, die die Polizeivollzugsbeam
tin beziehungsweise den Polizeivollzugsbeamten für den 
Laufbahnabschnitt III ungeeignet erscheinen lassen. 

§ 23 
Modulare Qualifizierung für den Laufbahnabschnitt III 

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Ämter
gruppe des Laufbahnabschnitts III darf Polizeivollzugs
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die sich im Amt 
der Besoldungsgruppe A 13 der Ämtergruppe des Lauf
bahnabschnitts II befinden und nicht die III. Fachprü
fung abgelegt haben, frühestens nach einer Dienstzeit 
von drei Jahren verliehen werden, wenn sie 

1. nach ihrer Eignung, Leistung und Befähigung hierfür 
in besonderer Weise in Betracht kommen, 

2. in einem Auswahlverfahren zu einer modularen Qua
lifizierung zugelassen worden sind, 

3. die Qualifizierungsmaßnahmen erfolgreich absolviert 
haben und 

4. sich anschließend in einer mindestens dreimonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
haben. Zeiten der Bewährung in den neuen Aufgaben
bereichen, die nach Zulassung, aber vor Abschluss der 

modularen Qualifizierung abgeleistet wurden, können 
auf die Erprobungszeit angerechnet werden. 

Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Freistellungs
zeiten innerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und Krank
heitszeiten von mehr als drei Monaten gelten nicht als 
Erprobungszeit. Für die Berechnung der Erprobungszeit 
bei einer Teilzeitbeschäftigung gilt § 5 Absatz 6 entspre
chend. 

(2) Eine Beförderung ist bis zur Besoldungsgruppe A 14 
möglich. 

(3) Die Qualifizierungsmaßnahmen müssen geeignet 
sein, in Verbindung mit der bisherigen Ausbildung, den 
sonstigen Qualifizierungen und den bisherigen berufli
chen Tätigkeiten zu einer erfolgreichen Wahrnehmung 
der Aufgaben des höheren Amtes zu befähigen. Das für 
Inneres zuständige Ministerium oder die von ihm be
stimmte Stelle entscheidet über die Anforderungen an 
die Qualifizierungsinhalte und die Feststellung des Er
folgs sowie über Ausnahmen von der Teilnahme an ein
zelnen Modulen, sofern an gleichwertigen Fortbildungen 
bereits vor der Zulassung zur modularen Qualifizierung 
teilgenommen wurde oder der Inhalt der dort vermittel
ten Module bereits im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit 
erlernt wurde. 

(4) Das für Inneres zuständige Ministerium oder die von 
ihm bestimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit 
einer modularen Qualifizierung anbietet und führt auf 
der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein 
Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten geeigne
ten Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbe
amten durch. Das Auswahlverfahren dient der Feststel
lung, inwieweit und in welcher Rangfolge die Beamtin
nen und Beamten für den Erwerb der 
Beförderungsvoraussetzungen auf Grundlage einer mo
dularen Qualifizierung geeignet sind. In dem Auswahl
verfahren wird, gemessen an dem Anforderungsprofil, 
das mit der Wahrnehmung eines Amtes des Laufbahnab
schnitts III verbunden ist, die Eignung und Befähigung 
der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam
ten überprüft. 

(5) Diese Regelung tritt nach Ablauf von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 

Abschnitt 4 

Ergänzende Vorschriften 

§ 24 

Übernahme von Beamtinnen und Beamten 
anderer Laufbahnen 

(1) In den Laufbahnabschnitt II oder den Laufbahnab
schnitt III des Polizeivollzugsdienstes können in Einzel
fällen durch Anerkennung der Befähigung Beamtinnen 
1:1nd Beamte anderer Laufbahnen der Laufbahngruppe 2, 
Amtergruppe des ersten und zweiten Einstiegsamtes 
übernommen werden, die die Befähigung für eine Lauf
bahn erworben haben, die dem Laufbahnabschnitt II 
oder dem Laufbahnabschnitt III des Polizeivollzugs
dienstes gleichwertig ist. Die Laufbahnen und Lauf
bahnabschnitte sind einander gleichwertig, wenn sie zu 
derselben Laufbahngruppe gehören und die Befähigung 
aufgrund der bisherigen Vorbildung, Ausbildung und Tä
tigkeit durch erfolgreiche Unterweisung erworben wer
den kann. 

(2) Die Dauer der Unterweisungszeit legt das für Inneres 
zuständige Ministerium fest. Sie soll mindestens ein 
Drittel des für den Laufbahnabschnitt vorgeschriebenen 
Vorbereitungsdienstes betragen. Während der Unterwei
sungszeit ist die Beamtin beziehungsweise der Beamte in 
die Aufgaben des Laufbahnabschnitts einzuführen. 

(3) Über die Anerkennung der Befähigung für einen 
Laufbahnabschnitt entscheidet das für Inneres zustän
dige Ministerium oder die von ihr bestimmte Stelle. Der 
Beamtin beziehungsweise dem Beamten darf ein Amt des 
Polizeivollzugsdienstes erst nach dem Erwerb der Befä
higung verliehen werden. 
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§ 25 
Ernennung früherer Polizeivollzugsbeamtinnen 

und Polizeivollzugsbeamter und Übernahme 
von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-

vollzugsbeamten anderer Dienstherren 
(1) Bei der Ernennung früherer Polizeivq~lzugsbeamtin
nen und Polizeivollzugsbeamter und der Ubernahme von 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
anderer Dienstherren ist diese Verordnung anzuwenden. 
Dies gilt nicht, wenn die Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten kraft Gesetzes oder auf Grund 
eines Rechtsanspruchs in ihrer bisherigen Rechtsstellung 
übernommen werden. 

(2) Von der Ableistung einer Probezeit kann abgesehen 
werden, wenn die Polizeivollzugsbeamtin oder der Poli
zeivollzugsbeamte eines anderen Dienstherrn oder die 
frühere Polizeivollzugsbeamtin beziehungsweise der frü
here Polizeivollzugsbeamte bereits in das Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit berufen war. Auf die Probezeit 
kann eine nicht beendete frühere oder vorhergehende 
Probezeit angerechnet werden. Dies gilt auch für die 
Mindestprobezeit. 

(3) War bereits ein Beförderungsamt verliehen, so brau
chen die darunter liegenden Ämter nicht regelmäßig 
durchlaufen zu werden. Die im Beförderungsamt ver
brachte Zeit darf auf die einjährige Dienstzeit nach § 19 
Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes angerechnet wer
den. Wird von Bewerberinnen oder Bewerbern, denen in 
einem früheren Beamtenverhältnis bereits ein Beförde
rungsamt verliehen war, die Ableistung einer Probezeit 
gefordert, darf ihnen die Amtsbezeichnung eines der Be
förderungsämter verliehen werden, die sie nach Satz 1 
im Zeitpunkt der erneuten Berufung in das Beamtenver
hältnis erreichen durften. In Zweifelsfällen bestimmt das 
für Inneres zuständige Ministerium im Einvernehmen 
rp.it dem für F1nanzen zuständigen Ministerium, ob 
Amter übersprungen werden. 

Abschnitt 5 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 26 
Übernahme von Führungsaufgaben 

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, 
die vor Inkrafttreten der Laufbahnverordnung der Poli
zei vom 4. Januar 1995 (GV. NRW. S. 42, ber. S. 216 und 
S. 922), die zuletzt durch die Verordnung vom 13. De
zember 2017 (GV. NRW. S. 948, ber. S. 1020) geändert 
worden ist, die II. Fachprüfung abgelegt haben oder zur 
beruflichen Entwicklung in ein Amt der Laufbahn
gruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (Lauf
bahnabschnitt II) zugelassen worden sind, können ab
weichend von § 24 Absatz 2 mit Führungsaufgaben in
nerhalb des Laufbahnabschnittes II betraut werden. 

§ 27 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Laufbahnverordnung der Po
lizei vom 4. Januar 1995 (GV. NRW. 1995 S. 42), die zu
letzt durch Verordnung vom 13.12.2017 (GV. NRW. S. 948; 
ber. S. 1020) geändert worden ist, außer Kraft. 

Düsseldorf, den 20. März 2018 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 
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Anlage: 

Laufbahnabschnitt I 

Polizeimeisterin/ 
Polizeimeister 

Polizeiobermeisterin/ 
Polizeiobermeister 

Polizeihauptmeisterin/ 
Polizeihauptmeister 

Laufbahnabschnitt II 

Polizeikommissarin/ 
Polizeikommissar 

Polizeioberkommissarin/ 
Polizeioberkommissar 

Polizeihauptkommissarin/ 
Polizeihauptkommissar 

Erste Polizeihauptkommissarin/ 
Erster Polizeihauptkommissar 

Laufbahnabschnitt III 

Polizeirätin/ 
Polizeirat 

Polizeioberrätin/ 
Polizeioberrat 

Polizeidirektorin/ 
Polizeidirektor 

Leitende Polizeidirektorin/ 
Leitender Polizeidirektor 

- Kriminalmeisterin/ 
Kriminalmeister 

- Kriminalobermeisterin/ 
Kriminalobermeister 

- Kriminalhauptmeisterin/ 
Kriminalhauptmeister 

- Kriminalkommissarin/ 
Kriminalkommissar 

- Kriminaloberkommissarin/ 
Kriminaloberkommissar 

- Kriminalhauptkommissarin/ 
Kriminalhauptkommissar 

- Erste Kriminalhauptkommissarin/ 
Erster Kriminalhauptkommissar 

- Kriminalrätin/ 
Kriminalrat 

- Kriminaloberrätin/ 
Kriminaloberrat 

- Kriminaldirektorin/ 
Kriminaldirektor 

- Leitende Kriminaldirektorin/ 

185 
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Direktorin des Landesamtes für 
Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der 
Polizei/ Direktor des Landesamtes 
für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der 
Polizei 

Direktorin des Landesamtes für 
Zentrale Polizeiliche Dienste/ 
Direktor des Landesamtes für 
Zentrale Polizeiliche Dienste 

Inspekteurin der Polizei/ 
Inspekteur der Polizei 

Leitender Kriminaldirektor 

- Direktorin des 
Landeskriminalamtes/ Direktor des 
Landeskriminalamtes 

- Landeskriminaldirektorin/ 
Landeskriminaldirektor 

- GV. NRW. 2018 S. 179 
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232 

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens 

des Abkommens zur dritten Änderung des Abkom
mens über das Deutsche Institut für Bautechnik 

(3. DIBt-Änderungsabkommen) 
Vom 20. März 2018 

Nachdem am 2. März 2018 alle Ratifikationsurkunden 
bei der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wo):i.nen hinterlegt waren, tritt das Abkommen zur 
dritten Anderung des Abkommens über das Deutsche In
stitut für Bautechnik (3. DIBt-Änderungs-abkommen) 
gemäß seiner Ziffer 2 am 1. April 2018 in Kraft. 

Düsseldorf, 20. März 2018 

7134 

Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Armin Laschet 

- GV. NRW. 2018 S. 187 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der Vermessungs- und 

Wertermittlungsgebührenordnung 
Vom 1. März 2018 

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 2 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524), in Verbindung mit § 5 der Allgemeinen Verwal
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S. 262), der zuletzt durch Verordnung vom 25. Februar 
2014 (GV. NRW. S. 180) geändert worden ist, insoweit 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, sowie 
~uf Grund des § 19 Nummer 4 des Gesetzes über die 
Offentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und 
-ingenieure in Nordrhein-Westfalen vom 1. April 2014 
(GV. NRW. S. 256), verordnet das Ministerium des Innern: 

Artikel 1 

Tarifstelle 2.1 der Anlage zur Vermessungs- und Werter
mittlungsgebührenordnung vom 5. Juli 2010 (GV. NRW. 
S. 390), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. 
August 2016 (GV. NRW. S. 680) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 wird aufgehoben. 

2. Die Nummern 2 und 3 werden die Nummern 1 und 2. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 1.März 2018 

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2018 S. 187 

77 

Änderung der Satzung für den Ruhrverband 
Vom 1. Dezember 2017 

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§ 10 Ab
satz 1, 11 und 14 Absatz 1 des Gesetzes über den Ruhr
verband (Ruhrverbandsgesetz - RuhrVG) vom 7. Februar 
1990 (GV. NRW. S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserver
bandsrecht-licher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 539), am 1. Dezember 2017 beschlossen, die Sat
zung für den Ruhrverband in der Neufassung vom 13. 
Februar 2004 (GV. NRW. S. 110), zuletzt geändert durch 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 7. Dezember 
2012 (GV.NRW.2013 S. 135), wie folgt zu ändern: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu§ 16 wird wie folgt gefasst: 

,, Wirtschaftsführung; Rechnungswesen" 

b) Die Angabe zu§ 17 wird wie folgt gefasst: 

,,Jahresabschluss; Rechnungsprüfung" 

c) Die Angabe zu§ 18 wird wie folgt gefasst: 

„Abnahme des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes" 

d) Die Angabe zu § 20a wird wie folgt gefasst: 

,, Sonderbei träge für Zusatzwassermengen" 

e) Die Angabe zu§ 23 wird wie folgt gefasst: 

,,Beiträge für die Gewässerrenaturierung" 

f) Nach§ 26 wird eine neue Überschrift eingefügt: 

,,§ 26a Sonderbeiträge für übernommene Auf
gaben" 

g) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 32 Zustellung durch Einschreiben; elektroni
sche Kommunikation" 

2. In § 1 Absatz 2 Satz 1 wird am Ende der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt, an den sich folgender 
Halbsatz anschließt: ,,sie kann auch in elektronischer 
Form geführt werden." 

3. In § 2 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten „so
wie für die Fälle des § 6 Abs. 1 Satz 2" die Worte 
,, und 3" eingefügt. 

4. In § 8 Absatz 3 werden die Worte „Haushalts- oder" 
gestrichen. 

5. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

„Ernennung von Leiterinnen oder Leitern der 
Geschäftsbereiche, Zentralbereiche, Abteilungen 
und Stabsstellen und Außenstellen sowie deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern." 

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Ernennung von Leiterinnen oder Leitern der 
Geschäfts- und Zentralbereiche sowie der Innen
revision und deren Stellvertreterinnen oder Stell
vertretern bedarf der Zustimmung des Verbands
rates." 

c) In § 12 Absatz 4 werden die Worte „Haushalts
bzw." gestrichen. 

6. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Art und Umfang der Anlagen und fylaßnahmen 
ergeben sich im Einzelnen aus den Ubersichten 
gemäß § 3 Abs. 2 RuhrVG sowie aus den Abwas
serbeseitigungskonzepten nach § 53 Landeswas
sergesetz." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird ,,§ 54" gestrichen und 
durch,,§ 53" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird ,,§ 54" gestrichen und 
durch ,,§ 53" ersetzt. 
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7. In § 15 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „Haus
halts- bzw." gestrichen. 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

,,§ 16 
Wirtschaftsführung; Rechnungswesen 
(zu§§ 22a Abs. 1, 24 Abs. 2 RuhrVG)" 

b) Absatz 1 wird gestrichen. 

c) Absatz 2 wird ohne Numerierung fortgeführt; in 
Satz 1 wird ,,§ 22" durch ,,§ 22a" ersetzt und in 
Satz 3 werden die Worte „einer Haushalts-, Kas
sen- und Rechnungsordnung oder" gestrichen. 

9. § 1 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 17 
Jahresabschluss, Rechnungsprüfung 

(zu§ 24 Abs. 2 RuhrVG)" 

b) In Absatz 1 werden die Worte „der Jahresrech
nung oder" gestrichen. 

c) In Absatz 2 werden die Worte „Haushalts- oder" 
und „die Jahresrechnung oder" gestrichen. 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Die externe Prüfstelle prüft den Jahresab
schluss mit allen Unterlagen, insbesondere ob der 
Wirtschaftsplan und die für den Jahresabschluss 
nach § 22a Abs. 1 und 3 RuhrVG maßgebenden 
Vorschriften eingehalten sind. Der Vorstand und 
der Verbandsrat können der externen Prüfstelle 
weitergehende Aufträge zur Prüfung der Wirt
schaftsführung erteilen." 

e) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Der Verband hat eine interne Prüfstelle (In
nenrevision), die organisatorisch der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Vorstandes unterstellt 
ist. Diese nimmt insbesondere folgende Aufgaben 
wahr: Prüfung 

a) der Wirtschaftsführung, 

b) des Jahresabschlusses in Abstimmung mit der 
externen Prüfstelle, 

c) des Zahlungsverkehrs und der Kassen, 

d) der Geschäftsvorfälle und der ihnen zugrunde 
liegenden Belege, 

e) von Vergaben, 

f) des Vermögens, 

g) der Einhaltung bestehender Vorschriften und 
Regelungen, 

h) der Verbandsverwaltung und ihrer Unterneh
men auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig
keit. 

Die interne Prüfstelle ist bei der Durchführung der 
Prüfungen und bei besonderen Prüfungsaufträgen 
unabhängig von Weisungen des Vorstandes. Der 
durch besondere Prüfungsaufträge veranlasste Um
fang der Tätigkeit darf nicht so groß sein, dass die 
interne Prüfstelle nicht mehr jene Prüfungen durch
führen kann, die sie nach ihrem Ermessen für not
wendig hält. Näheres über Organisation, Gegen
stand, Art und Umfang der internen Prüfung sowie 
die personelle Ausstattung regelt die Revisionsord
nung." 

10. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

,,§ 18 
Abnahme des Jahresabschlusses und Entlastung 

des Vorstandes 
(zu§ 14 Absatz 2 Nr.6 RuhrVG)" 

b) In Absatz 1 werden die Worte „Haushaltsplan 
oder" und „die Jahresrechnung oder" gestrichen. 

c) In Absatz 2 werden die Worte „der vorgelegten 
Jahresrechnung oder" gestrichen. 

11. Die Überschrift in§ 20a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 20a 
Sonderbeiträge für Zusatzwassermengen" 

12. § 22 erhält folgende Fassung: 

,,§ 22 
Beiträge für die Gewässerunterhaltung 

(zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 RuhrVG) 

(1) übernimmt der Verband die Aufgabe der Gewäs
serunterhaltung ganz oder teilweise von einem dafür 
zuständigen Mitglied, so wird der bei der Erfüllung 
der Aufgabe entstehende, nicht durch Finanzierungs
hilfen gedeckte Aufwand vorbehaltlich der Regelung 
in Absatz 2 auf das Mitglied umgelegt. Im Falle der 
Aufgabenübernahme von mehreren Mitgliedern gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass sich die Untervertei
lung des Aufwands nach den Abflussverhältnissen im 
seitlichen Einzugsgebiet und der Länge der Gewäs
serstrecken im Zeitpunkt der Aufgabenübernahme 
richtet. 

(2) Obliegt die Gewässerunterhaltung dem Verband 
im Zusammenhang mit bestehenden Verbandsanla
gen bzw. -maßnahmen, ist der Unterhaltungsauf
wand der betreffenden Anlage bzw. Maßnahme zuzu
ordnen. Die Umlage dieses Aufwands richtet sich 
nach den hierfür geltenden Bestimmungen." 

13. § 23 erhält folgende Fassung: 

,,§ 23 
Beiträge für die Gewässerrenaturierung 

(zu § 2 Abs. 1 Nr. 3 RuhrVG) 

(1) übernimmt der Verband die Aufgabe der Renatu
rierung eines Gewässers oder eines Gewässerab
schnittes ganz oder teilweise von einem zur Gewäs
serunterhaltung und zum Gewässerausbau verpflich
teten Mitglied, so wird der bei der Erfüllung der 
Aufgabe ent-stehende, nicht durch Finanzierungshil
fen gedeckte Aufwand vorbehaltlich der Regelung in 
Absatz 2 auf das Mitglied umgelegt. Im Falle der 
Aufgabenübernahme von mehreren Mitgliedern gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass sich die Untervertei
lung des Aufwands nach der Länge der renaturie
rungsbedürftigen Gewässerstrecken im Zeitpunkt 
der Aufgabenübernahme richtet. 

(2) Haben Mitglieder den vormaligen Gewässeraus
bau veranlasst, ist der bei der Renaturierung eines 
Gewässers oder eines Gewässerabschnittes entste
hende, nicht durch Finanzierungshilfen des Landes 
gedeckte Aufwand vorrangig auf diese Mitglieder 
umzulegen." 

14. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „gemäß§ 64 
Abs. 2 des Landeswassergesetzes" gestrichen und 
durch die Worte „gemäß den Vorschriften des 
Landesabwasserabgabengesetzes" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Worten ,,§ 3 
Abs. 2" die Worte „ und 3" gestrichen. 

15. Nach§ 26 wird folgender§ 26a eingefügt: 

,,§ 26a 
Sonderbeiträge für übernommene Aufgaben 
(zu§§ 4 Absatz 1, 11 Abs. 3 Nr. 10 RuhrVG) 

Aufwendungen, die dem Verband aus der Wahrneh
mung übernommener Aufgaben ent-stehen, werden, 
sofern sie dem ausschließlichen Vorteil eines Mit
glieds dienen, in einem Teilwirtschaftsplan gesondert 
ausgewiesen und dem vorteilhabenden Mitglied 
durch Beiträge auferlegt, dessen Aufgabe übernom
:rpen worden ist. Entsprechendes gilt im Falle der 
Ubernahme von Aufgaben mehrerer Mitglieder oder 
einer Mitgliedergruppe." 

16. In § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 werden die Worte 
,,Haushaltsjahr oder" und „Haushaltsjahres" gestri
chen. 
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17. In § 29 Absatz 1 werden die Worte „Haushaltsplan 
oder" gestrichen. 

18. § 31 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die für die Öffentlichkeit bestimmten Bekannt
machungen werden im Bundesanzeiger und in den 
Amtsblättern für die Regierungsbezirke Arnsberg 
und Düsseldorf sowie auf der Internetseite des Ruhr
verbands (www.ruhrverband.de) veröffentlicht." 

19. § 32 erhält folgende Fassung: 

,,§ 32 
Zustellung durch Einschreiben; 

elektronische Kommunikation 
(zu § 33 RuhrVG) 

(1) Anordnungen, Festsetzungen und sonstige Ent
scheidungen, die in der Qualität eines Verwaltungs
aktes auf der Grundlage des Ruhrverbandsgesetzes 
ergehen, werden den Mitgliedern mittels Einschrei
ben nach den Anforderungen des Landeszustellungs
gesetzes zugestellt. Die Zustellung kann auch elek
tronisch erfolgen, wenn der Empfänger hierfür einen 
Zugang eröffnet hat. Für die elektronische Zustel
lung gelten die Bestimmungen in § 3a Abs. ~- Satz 4 
Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW. Im Ubrigen 
kann eine dem Verband im Ruhrverbandsgesetz oder 
in der Satzung für den Ruhrverband auferlegte 
Schriftform durch die elektronische Form ersetzt 
werden, wenn den Anforderungen gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW genügt wird. 

(2) An den Verband zu richtende Anträge, Anzeigen 
oder Erklärungen der Mitglieder, für die nach den 
Bestimmungen des Ruhrverbandsgesetzes und der 
Satzung für den Ruhrverband ein Schriftformerfor
dernis besteht, können durch Versendung eines elek
tronischen Dokuments, das den Anforderungen des 
§ 3a Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW genügt, übermittelt werden." 

20. § 33 Absatz 3 wird gestrichen. 

21. Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2018 in 
Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verf~hrens- und Formvorschriften des RuhrVG gegen 
die Anderung der Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge
macht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver
sammlung vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Verband vorher gerügt und dabei die verletz
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. Februar 2018 - IV-
1-072 070 03 - gemäß § 11 Abs. 2 RuhrVG genehmigte 
Satzungsänderung sowie der Hinweis gemäß § 11 Ab
satz 5 RuhrVG wird hiermit gemäß § 11 Absatz 4 
RuhrVG bekannt gemacht. 

Essen, 5. März 2018 

Der Vorsitzende des Vorstandes 

Frece 

91 

Vierte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Regelung von 

Zuständigkeiten nach dem 
Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht 

Vom 20. März 2018 

Auf Grund des§ 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö
rung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags 
in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 7 Satz 1 und 2 des Carsharinggesetzes 
vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230) verordnet die Landes
regierung: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht vom 26. 
Januar 2010 (GV. NRW. S. 125), die zuletzt durch Verord
nung vom 1. Juli 2014 (GV. NRW. S. 383) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach§ 6 wird folgender§ 7 eingefügt: 

,,§ 7 
Zuständige Behörden nach § 5 des Carsharinggesetzes 

(1) Zuständige Behörde nach § 5 Absatz 1 Satz 1 und 
2, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1 und 2 des 
Carsharinggesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230) 
ist die Gemeinde. 

(2) Straßenbaubehörde im Sinne des § 5 Absatz 1 
Satz 2 des Carsharinggesetzes ist der Landesbetrieb 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen." 

2. Der bisherige§ 7 wird§ 8. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. März 2018 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin La s c h e t 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

- GV. NRW. 2018 S. 189 

Zweite Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Festsetzung 

von Zulassungszahlen und die Vergabe 
von Studienplätzen in höheren Fachsemestern 

an den Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

zum Studienjahr 2017 /2018 
Vom 9. März 2018 

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 

- GV. NRW. 2018 S. 187 (GV. NRW. S. 710), von denen Absatz 2 durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Ratifizierung des Staatsvertrages 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 
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2008 (GV. NRW. S. 710), verordnet das Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft: 

Artikel 1 
Die Anlagen 5 und 6 zu der Verordnung über die Festset
zung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studi
enplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 
2017 /2018 vom 6. September 2017 (GV. NRW. S. 716), die 
zuletzt durch Verordnung vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 107) geändert worden ist, erhalten die aus dem An
hang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2017 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 9. März 2018 

Die Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Isabel P f e i f f e r - P o e n s g e n 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 8 vom 29. März 2018 191 

Anlage 5 

Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern 

- Medizin / Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin 

- Modellstudiengang Medizin 

-Wintersemester 2017/2018 -

TH Uni Uni Uni Uni Uni Uni 
Studiengang/ Studienrichtung 

Abschluss 
Fach- AC BQ BN D DU-E K MS semester 

Medizin (allgemein) Vorklinik s 2. 189 140 
3. 325 301 386 219 189 138 
4. 189 136 

Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch s 1. 291 94 179 170 126 127 
2. 93 178 107 125 126 
3. 291 94 179 170 126 127 
4. 93 178 107 125 126 
5. 291 
6. 

5.-6. 187 357 277 251 253 
Medizin (allgemein) Modellstudiengang s 3. 270 

5. 223 
7. 221 
9. 219 

Zahnmedizin s 2. 32 54 
3. 61 74 52 32 52 
4. 30 51 
5. 58 73 51 29 49 
6. 27 49 
7. 54 72 50 27 47 
8. 25 47 
9. 51 71 50 25 45 
10. 24 45 



192 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 8 vom 29. März 2018 

Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern 

- Medizin / Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin 

- Modellstudiengang Medizin 

Studiengang / Studienrichtung 

Medizin (allgemein) Vorklinik 

Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch 

Medizin (allgemein) Modellstudiengang 

Zahnmedizin 

- Sommersemester 2018 -

TH Uni 

Abschluss Fach- AC 80 semester 

s 2. 334 
3. 
4. 317 

5 1. 
2. 291 
3. 
4. 291 
5. 
6. 291 

5.-6. 
s 2. 276 

4. 265 
6. 222 
8. 220 
10. 218 

5 2. 63 
3. 
4. 59 
5. 
6. 56 
7. 
8. 53 
9. 
10. 50 

Einzelpreis dieser Nununer 4,05 Euro 
zuzügl. Porto- und Versandkosten 

Anlage 6 

Uni Uni Uni Uni Uni 

BN D DU-E K MS 

301 397 222 189 140 
189 138 

301 376 217 189 136 
93 178 107 125 126 
94 179 170 126 127 
93 178 107 125 126 
94 179 170 126 127 

187 357 277 251 253 

75 52 33 53 
31 53 

74 52 30 51 
28 50 

73 51 28 48 
26 48 

72 50 26 46 
24 46 

71 49 24 44 

- GV. NRW. 2018 S. 189 
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